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B - Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung (Gebäude-,
Inhalts- und Ertragsausfall-/Betriebsschließungsversicherung)

1. Rechtlich selbständige Verträge
Ein jeweils rechtlich selbständiger Vertrag wird begründet durch die 
- Besonderen Bedingungen zur Inhaltsversicherung,
- Besonderen Bedingungen zur Gebäudeversicherung,
- Besonderen Bedingungen zur Ertragsausfall/Betriebsschließungsversicherung.

2. Kündbarkeit von Gefahren und Gefahrengruppen
Jede der in einer Speziellen Bedingung geregelte Gefahr oder Gefahrengruppe kann selbständig
gekündigt werden, ohne dass die übrigen Vereinbarungen davon berührt werden.

3. Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss
3.1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und
die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme, der Versicherer in Textform Fragen im Sinne von
3.1, Satz 1, der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung stellt.

3.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 3.1 der Versicherungsbedingungen
zur Sachversicherung, so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19 - 21 VVG vom Vertrag
zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsanpassung vornehmen. Der Versicherer kann nach
§ 21, Absatz 2, VVG auch leistungsfrei sein.
Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt.

3.3 Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind gemäß
§ 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.

3.4 Anerkennung
a) Hat der Versicherer das versicherte Wagnis besichtigt und liegt ein Besichtigungsbericht vor,

so erkennt der Versicherer an, dass ihm durch diese Besichtigung alle Umstände
bekanntgeworden sind, welche in diesem Zeitpunkt für die Beurteilung des Risikos erheblich
waren. Diese Vereinbarungen gelten auch bei Nachbesichtigungen durch den Versicherer
während der Vertragsdauer.

b) Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwiegen worden sind.

4. Gefahrerhöhung
4.1 Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des
Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass
der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die
ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

4.2 Besondere gefahrerhöhende Umstände
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung kann insbesondere dann - aber nicht nur - vorliegen, wenn
a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat,
b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder

Erweiterungsbauten durchgeführt werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des
Gebäudes nicht genutzt wird,

c) im Rahmen der Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub
Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Versicherungsort angrenzen, dauernd
oder vorübergehend nicht mehr benutzt werden.
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4.3 Pflichten des Versicherungsnehmers
Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige
Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch
einen Dritten gestatten. Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt
wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne seinen
Willen eintritt.

4.4 Anzeige von Gefahrerhöhung bei Bestehen einer Versicherungsabteilung
Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung eingerichtet, die Gewähr dafür bietet,
dass vertragserhebliche Tatsachen regelmäßig erfasst werden, so gilt die Anzeige von
Gefahrerhöhungen als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erstattet wird, nachdem die
Versicherungsabteilung des Versicherungsnehmers Kenntnis von der Erhöhung der Gefahr
erlangt hat. Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass die jeweils zuständigen Stellen
des Betriebs die erforderlichen Meldungen an die Versicherungsabteilung unverzüglich erstatten.

4.5 Rechtsfolgen bei Gefahrerhöhung
Es gelten die §§ 23 bis 27, 29 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein,
eine Vertragsänderung vornehmen oder auch leistungsfrei sein.

5. Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten
zurechnen lassen.

6. Anzeigen des Versicherungsnehmers
Bestehen eine Gebäude-, eine Inhalts- und eine Ertragsausfall-/Betriebsschließungsversicherung
bei demselben Versicherer oder unter Führung desselben Versicherers, so gelten Anzeigen des
Versicherungsnehmers jeweils für alle Versicherungen.

7. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
7.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall
zu erfüllen hat, sind:
a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten

Sicherheitsvorschriften;
b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.

7.2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat,

unverzüglich - gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung 

- gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies
gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn
zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei
anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden
gekommenen Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die
beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind
Veränderungen unumgänglich, ist das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren
(z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den
Versicherer aufzubewahren, soweit dem behördliche Anweisungen nicht entgegenstehen;

hh) soweit möglich, dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft - auf Verlangen in Schriftform
- zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs der
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache
und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;
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ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise
zugemutet werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige
Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte
zu wahren, insbesondere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige
Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser
die Obliegenheiten gemäß 7.2 a) der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung
ebenfalls zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen
möglich ist.

7.3 Rechtsfolgen
Die Rechtsfolgen einer Verletzung der in 7.1 und 7.2 der Versicherungsbedingungen zur
Sachversicherung genannten Obliegenheiten ergeben sich aus 5 des Allgemeinen Teils (AT).
Sofern sich die Obliegenheitsverletzung nicht auf die Auskunfts- und Aufklärungspflicht nach
7.2 a) ff) bis 7.2 a) jj) der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung bezieht, verzichtet der
Versicherer bei Versicherungsfällen bis zu einer Schadenhöhe von insgesamt 20.000 EUR auf
den Einwand der groben Fahrlässigkeit.

8. Sicherheitsvorschriften vor Schadeneintritt
8.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Der Versicherungsnehmer hat:
a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren;
b) sofern im Folgenden nichts Andres vereinbart wird, mindestens wöchentlich Duplikate von

Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers
kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie im
Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt
werden oder abhanden kommen können;

c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für
die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass
sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört
oder beschädigt werden oder abhanden kommen können. 

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn der Wert
dieser Sachen insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt.
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.

8.2 Spezielle Sicherheitsvorschrift zur Feuerversicherung für Verträge, deren
Gesamtversicherungssumme einen Wert von 2.500.000 EUR übersteigt:
Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen
(ASF)
Außer den gesetzlichen und behördlichen gelten die folgenden vereinbarten
Sicherheitsvorschriften. Diese Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichtführenden
bekanntzugeben. Die "Brandverhütungsvorschriften für Fabriken und gewerbliche Anlagen"
(Auszug aus diesen Sicherheitsvorschriften) sind in den Betriebstätten auszuhängen und allen
Mitarbeitern bekanntzugeben. Sofern im Betrieb Mitarbeiter beschäftigt werden, die der deutschen
Sprache nicht hinreichend mächtig sind, müssen die vorgenannten Vorschriften ausführlich auch
in einer für diese Personen verständlichen Form bekannt gemacht werden.
a) Feuerschutzabschlüsse

aa) Feuerschutzabschlüsse müssen als solche erkennbar und bauaufsichtlich zugelassen
sein.

bb) Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse dürfen nicht (z. B. durch Verkeilen oder
Festbinden) blockiert werden.

cc) Müssen Abschlüsse während der Arbeitszeit offen gehalten werden, so dürfen nur
bauaufsichtlich zugelassene Feststellvorrichtungen benutzt werden, die im Brandfall
selbsttätig auslösen. Diese Abschlüsse sind auf jeden Fall nach Arbeitsende zu
schließen.

dd) Durch Wartung ist die ständige Funktionsbereitschaft sicherzustellen.
b) Elektrische Anlagen

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Bestimmungen
des Verbands Deutscher Elektrotechniker - VDE -) nur von Fachkräften oder unterwiesenen
Personen zu errichten und zu betreiben.
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c) Rauchen und offenes Feuer
aa) In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen sowie in Garagen und

Kfz-Werkstätten ist Rauchen und Umgang mit Feuer oder offenem Licht verboten. In
explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen dürfen außerdem funkenbildende Geräte,
Werkzeuge und nicht explosionsgeschützte Elektrogeräte nicht verwendet werden. In
feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und an den Außenseiten ihrer
Zugangstüren ist auf die besonderen Gefahren und das Verbot durch deutlich sichtbaren
Anschlag hinzuweisen. Feuergefährdet sind Bereiche, in denen größere Mengen leicht
entflammbarer fester, flüssiger oder gasförmiger Stoffe vorhanden sind.
Explosionsgefährdet sind Bereiche, in denen sich mit der Luft explosionsfähige Dampf-,
Gas- oder Staubgemische bilden können.

bb) Für lediglich feuergefährdete Betriebsstätten sind besondere Raucherzonen zulässig,
soweit sie durch betriebliche Maßnahmen hinreichend von leichtentflammbarem Material
getrennt und deutlich gegen die Umgebung abgesichert sind. Geeignete Aschenbehälter,
Löschmittel und Warnschilder sind in ausreichender Zahl aufzustellen.

d) Feuerarbeiten
aa) Schweiß-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbeiten dürfen nur von solchen Personen

ausgeführt werden, die mit diesen Arbeiten vertraut sind.
bb) Außerhalb ständiger, hierfür vorgesehener Arbeitsplätze sind diese Arbeiten nur mit

schriftlicher Genehmigung (Schweißerlaubnisschein) der Betriebsleitung oder der von ihr
beauftragten Person zulässig. Dieser Schein muss genaue Angaben über die zu
treffenden Schutzmaßnahmen enthalten.

e) Feuerstätten, Heizeinrichtungen, wärmeführende Rohrleitungen, Trocknungsanlagen
aa) Die für Errichtung und Betrieb von Feuerstätten, Heizeinrichtungen und

Trocknungsanlagen geltenden Vorschriften der Bauordnung und der Heizraumrichtlinien
sind zu beachten, ebenso sonstige Sicherheitsvorschriften, Normen und Bestimmungen.
Feuerstätten (einschließlich Schornsteine und Ofenrohre) und Heizeinrichtungen müssen
im Umkreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen freigehalten werden. Hiervon
sind ausgenommen Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflächentemperatur oder die
austretende Warmluft 120° C nicht übersteigt. Benzin, Petroleum, Spiritus und Lackreste
oder ähnliches dürfen nicht als Feuerungsmaterial verwendet werden. Heiße Schlacke
und Asche müssen in dafür vorgesehenen feuerbeständig abgetrennten Gruben oder
Räumen oder im Freien mit sicherem Abstand gelagert werden. Behelfsmäßige
Feuerstätten, elektrische Heiz- und Kochgeräte sowie Tauchsieder dürfen nur mit
Zustimmung der Betriebsleitung benutzt werden.

bb) Wärmeführende Rohrleitungen, an denen sich brennbare Stoffe entzünden können, sind
zu sichern. Die Sicherung kann durch geeignete Isolierung, Abweisgitter, Schürzen oder
ähnliches erfolgen.

f) Brennbare feste Stoffe, Flüssigkeiten und Gase
aa) Für Verwendung und Lagerung von festen Stoffen, die leichtentflammbar,

selbstentzündlich oder explosionsfähig sind oder im Brandfall korrosive Gase abspalten
sowie beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, sind die besonderen
Vorschriften zu beachten.

bb) In den Betriebsräumen dürfen höchstens die für den Fortgang der Arbeit nötigen Mengen
brennbarer Flüssigkeiten und Gase (jedoch nicht mehr als der Tagesbedarf) aufbewahrt
werden. Betriebsbedingte Ausnahmen bedürfen der besonderen Vereinbarung.

cc) Brennbare Flüssigkeiten sind in sicheren Gefäßen aufzubewahren. Sie dürfen nicht in
Ausgüsse oder Abwasserkanäle geschüttet werden.

g) Verpackungsmaterial
aa) In den Packräumen darf leichtentflammbares Verpackungsmaterial höchstens in der

Menge eines Tagesbedarfs vorhanden sein. Betriebsbedingte Ausnahmen bedürfen der
besonderen Vereinbarung. Zerkleinertes Material dieser Art (Füllstoffe) ist in
nichtbrennbaren Behältern mit dicht schließendem Deckel aufzubewahren.
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bb) Sonst ist derartiges Verpackungsmaterial in eigenen, feuerbeständig abgetrennten
Räumen oder im Freien mit sicherem Abstand zu lagern.

cc) Packräume und Lagerräume für Verpackungsmaterial dürfen nicht direkt (z. B. durch
Öfen, Strahler, ölbefeuerte Lufterhitzer) beheizt werden.

h) Abfälle
aa) Brennbare Abfälle sind mindestens täglich bei Schluss der Arbeit oder bei Schichtwechsel

aus den Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind im Freien mit sicherem Abstand oder in
feuerbeständig abgetrennten Räumen zu lagern.

bb) Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten getränkte Putzwolle, Lappen und
dergleichen dürfen nur in nichtbrennbaren Behältern mit dicht schließendem Deckel -
keinesfalls in der Arbeitskleidung - aufbewahrt werden.

cc) Zigarettenasche und sonstige Abfälle, die noch Glut enthalten können, sind getrennt von
anderen brennbaren Abfällen in geeigneten Aschenbehältern aufzubewahren.

dd) Staub ist mindestens innerhalb der vorgeschriebenen Fristen aus den Anlagen und den
Arbeitsräumen zu entfernen.

i) Feuerlöscheinrichtungen
aa) In jedem Betrieb müssen Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein, die den besonderen

Betriebsgefahren entsprechen. Diese Einrichtungen müssen regelmäßig gewartet
werden.

bb) Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zugelassen sein und in ausreichender Anzahl
an gut sichtbarer und stets leicht zugänglicher Stelle angebracht sein.

cc) Eine ausreichende Anzahl von Betriebsangehörigen ist in der Bedienung der
Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen.

dd) Es ist eine Brandschutz- und Feuerlöschordnung aufzustellen und auszuhängen.
ee) Jede Benutzung von Feuerlöscheinrichtungen ist der Betriebsleitung sofort zu melden.

Die Feuerlöscheinrichtungen sind nach der Benutzung unverzüglich wieder betriebsbereit
zu machen. Missbräuchliche Benutzung ist verboten.

j) Kontrolle nach Arbeitsschluss
Nach Arbeitsschluss hat eine der Betriebsleitung verantwortliche Person die Betriebsräume
auf gefahrdrohende Umstände zu kontrollieren.
Es ist besonders zu prüfen, dass alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen, alle nicht
benötigten elektrischen Anlagen ausgeschaltet, an Stellen, an denen Reparaturarbeiten
vorgenommen wurden, keine Brandgefahr vorhanden, die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt
und die Feuerstätten und Heizeinrichtungen gegen Brandausbruch gesichert sind.

(Der Text gilt nur bei Bestehen einer Feuerversicherung.)
8.3 Spezielle Sicherheitsvorschrift zur Feuerversicherung: Überwachung von Anlagen zur Erzeugung

von elektrischem Starkstrom
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die elektrische Starkstromanlage aufgrund der
"Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen bis 1000 Volt" im Laufe eines jeden Jahres
mindestens einmal nachprüfen zu lassen und die gefundenen Mängel zu beseitigen.
(Der Text gilt nur bei Bestehen einer Feuerversicherung.)

8.4 Spezielle Sicherheitsvorschrift zur Feuerversicherung für Verträge, deren
Gesamtversicherungssumme einen Wert von 2.500.000 EUR übersteigt: Verantwortlichkeit für
Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften
a) Die "Brandverhütungs-Vorschriften für Fabriken und gewerbliche Anlagen" sind im Betrieb

ordnungsgemäß bekanntzumachen.
b) Ist dies geschehen, so ist der Versicherungsnehmer nicht verantwortlich für Verstöße gegen

gesetzliche, behördliche und vertragliche Sicherheitsvorschriften, die ohne sein Wissen und
ohne Wissen seiner gesetzlichen Vertreter oder Repräsentanten begangen werden.

(Der Text gilt nur bei Bestehen einer Feuerversicherung und zusätzlich für die Betriebsart
Produktionsbetriebe.)
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8.5 Spezielle Sicherheitsvorschrift zur Feuerversicherung für Verträge, deren
Gesamtversicherungssumme einen Wert von 2.500.000 EUR übersteigt:
Elektrische Anlagen
a) Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen mindestens einmal jährlich auf seine

Kosten durch einen von der VdS Schadenverhütung GmbH oder einer gleichermaßen
qualifizierten Zertifizierungsstelle anerkannten Sachverständigen prüfen und sich ein Zeugnis
darüber ausstellen zu lassen. In dem Zeugnis muss eine Frist gesetzt sein, innerhalb derer
Mängel beseitigt und Abweichungen von den anerkannten Regeln der Elektrotechnik,
insbesondere von den einschlägigen VDE-Bestimmungen, sowie Abweichungen von den
Sicherheitsvorschriften, die dem Vertrag zu Grunde liegen, abgestellt werden müssen. 

b) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis unverzüglich zu übersenden und
die Mängel fristgemäß zu beseitigen sowie dies dem Versicherer anzuzeigen. 

c) Die Revisionspflicht gilt nicht für Risiken, die unter die Außenversicherung fallen.
d) Revisions-Verzicht
Abweichend von der Vereinbarung nach 8.5 a) der Versicherungsbedingungen zur
Sachversicherung verzichtet der Versicherer, falls bei einer Prüfung gemäß 8.5 a) der
Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung keine erheblichen Mängel festgestellt werden,
auf die nächstfällige Prüfung.
(Der Text gilt nur bei Bestehen einer Feuerversicherung und zusätzlich für die Betriebsart
Produktionsbetriebe.)

8.6 Spezielle Sicherheitsvorschrift zur Feuerversicherung: Brennbare Flüssigkeiten und
Verpackungsmaterial
Abweichend von den Allgemeinen Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer für Fabriken und
gewerbliche Anlagen gilt: "Brennbare Flüssigkeiten und Verpackungsmaterialien dürfen auch über
den Tagesbedarf hinaus in den Betriebsräumen aufbewahrt werden, soweit behördliche oder
amtliche Vorschriften nicht entgegenstehen."
(Der Text gilt nur bei Bestehen einer Feuerversicherung und zusätzlich für die Betriebsart
Produktionsbetriebe.)

8.7 Spezielle Sicherheitsvorschrift zur Einbruchdiebstahl-, Vandalismus- und Raubversicherung:
Der Versicherungsnehmer hat
a) alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem Betrieb oder in Teilen des Betriebs

verschlossen zu halten, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in diesen
Betriebsteilen ruht; 

b) alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich vereinbarten Sicherungen
(Sicherungen sind z. B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, Riegel,
Einbruchmeldeanlagen) uneingeschränkt gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen
solange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;

c) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versicherungsort oder für ein Behältnis
das Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu ersetzen.

(Der Text gilt nur bei Bestehen einer Einbruchdiebstahlversicherung.) 
8.8 Spezielle Sicherheitsvorschrift zur Leitungswasserversicherung:

Der Versicherungsnehmer hat
a) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Waren und Vorräte mindestens 12 cm

über dem Fußboden zu lagern; 
b) die versicherten wasserführenden Anlagen und Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen

Zustand zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den
anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen;

c) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen sind abzusperren, zu entleeren
und entleert zu halten;

d) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu beheizen und dies genügend häufig
zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu
entleeren und entleert zu halten.

(Der Text gilt nur bei Bestehen einer Leitungswasserversicherung.) 
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8.9 Spezielle Sicherheitsvorschrift zur Sturm- und Hagelversicherung:
Der Versicherungsnehmer hat: 
die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich die versicherten Sachen befinden,
insbesondere, Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte Sachen stets im
ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten, Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den
anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen.
(Der Text gilt nur bei Bestehen einer Sturmversicherung.) 

8.10 Spezielle Sicherheitsvorschrift zur Überschwemmungs- und Rückstauversicherung:
Der Versicherungsnehmer hat:
a) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Waren und Vorräte mindestens 12 cm

über dem Fußboden zu lagern; 
b) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten und Rückstausicherungen

anzubringen und stets funktionsbereit zu halten.
(Der Text gilt nur bei Bestehen einer Versicherung von Schäden durch Überschwemmung.) 

8.11 Rechtsfolgen
Die Rechtsfolgen einer Verletzung der in 8 der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung
genannten Obliegenheiten ergeben sich aus 5 des Allgemeinen Teils (AT).

9. Abweichung von Sicherheitsvorschriften
Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die Berufsgenossenschaft, das
Gewerbeaufsichtsamt oder eine andere zuständige Behörde schriftlich zugestimmt hat,
beeinträchtigen die Entschädigungspflicht nicht.

10. Vorübergehende Abweichung von Sicherheitsvorschriften
Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebsvorschriften bei Bau-, Umbau- und
Reparaturarbeiten auf dem Versicherungsort gelten, soweit sie durch zwingende technische
Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durchführung die gebotene erhöhte Sorgfalt beachtet wird,
nicht als Vertragsverletzung im Sinne von 7.1 der Versicherungsbedingungen zur
Sachversicherung und wenn derartige Abweichungen gleichzeitig eine Gefahrerhöhung
darstellen, auch nicht als Verstoß gegen 4 der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung.
Abweichungen über die Dauer von sechs Monaten hinaus gelten nicht mehr als vorübergehend.

11. Nichtanwendung von Sicherheitsvorschriften
a) Auf Gebäude, die nur Wohn-, Büro- oder Sozialzwecken dienen, sind die Vereinbarung

"Elektrische Anlagen" und die vereinbarten sonstigen Sicherheitsvorschriften nicht
anzuwenden. Dies gilt nicht, wenn sich in den Gebäuden elektronische
Datenverarbeitungsanlagen befinden.

b) 11 a) der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung gilt entsprechend für einzelne
Räume, die nur Wohn-, Büro- oder Sozialzwecken dienen und von den übrigen Teilen des
Gebäudes feuerbeständig getrennt sind. Dies gilt nicht, wenn sich in den Räumen
elektronische Datenverarbeitungsanlagen befinden.

c) PC und Server sind keine elektronischen Datenverarbeitungsanlagen im Sinne dieser
Bestimmungen, sofern sich die Server nicht in einem eigens dafür vorgesehenen Raum
befinden.

(Der Text gilt nur bei Bestehen einer Feuerversicherung und zusätzlich für die Betriebsart
Produktionsbetriebe.)

12. - entfällt -

13. - entfällt -

14. - entfällt -

15. - entfällt -
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16. Brandschutzanlagen
16.1 Schutz durch Brandschutzanlagen

Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude, Räume oder Einrichtungen sind mit einer
ebenfalls im Versicherungsvertrag bezeichneten Brandschutzanlage ausgestattet, die in
Übereinstimmung mit den relevanten Richtlinien der VdS Schadenverhütung GmbH oder qualitativ
vergleichbaren Regelwerken erstellt und betrieben werden. Brandschutzanlagen sind
insbesondere
a) Brandmeldeanlagen,
b) Brandmeldeanlagen mit erhöhten Anforderungen,
c) Wasserlösch-, Sprinkleranlagen,
d) Sprühwasser-Löschanlagen,
e) Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln,
f) Schaum-Löschanlagen,
g) Pulver-Löschanlagen,
h) Rauch- und Wärmeabzugsanlagen,
i) Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funkenlöschanlagen.

16.2 Installation und Abnahme
Anlagen gemäß 16.1 a) oder 16.1 h) der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung sind
dem Versicherer durch ein Installationsattest angezeigt, das dem VdS- oder einem vergleichbaren
Mustervordruck entspricht. Anlagen gemäß 16.1 b) bis 16.1 g) und 16.1 i) der
Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung sind durch die Technische Prüfstelle der VdS
Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle abgenommen
und dem Versicherer durch ein Abnahmezeugnis angezeigt.

16.3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsnehmer hat auf seine Kosten
a) die baulichen und betrieblichen Gegebenheiten, von denen die Wirksamkeit der Anlage

abhängt, stets in einem den VdS-Richtlinien oder qualitativ vergleichbaren Regelwerken
entsprechenden Zustand zu erhalten;

b) die Anlage stets in gutem, funktionstüchtigem Zustand zu erhalten und zu betreiben sowie die
Bedienungsanleitungen zu beachten;

c) bei Störungen der Anlage darauf zu achten, dass nur der defekte Anlageteil außer Betrieb
genommen wird;

d) für die Dauer von Störungen oder Außerbetriebnahmen der Anlage geeignete
Vorsichtsmaßmaßnahmen zu treffen;

e) Störungen oder Außerbetriebnahmen von Anlagen gemäß 16.1 c) bis 16.1 g) und Ziffer
16.1. i) der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung unverzüglich dem Versicherer
anzuzeigen;

f) Störungen der Anlage unverzüglich durch eine durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder
eine gleichermaßen qualifizierte Zertifizierungsstelle anerkannte Fachfirma beseitigen zu
lassen, auch wenn die Anlage nur teilweise funktionsuntüchig ist;

g) Änderungen an der Anlage nur durch eine durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder
eine gleichermaßen qualifizierte Zertifizierungsstelle anerkannte Fachfirma vornehmen zu
lassen;

h) ein Betriebsbuch (Kontrollbuch) nach VdS- oder vergleichbarem Mustervordruck zu führen;
i) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprüfung der Anlage durch die VdS

Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle zu gestatten.
16.4 Revision

a) Anlagen gemäß 16.1 a) und 16.1 b) der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung
vierteljährlich sowie Anlagen gemäß 16.1 h) der Versicherungsbedingungen zur
Sachversicherung halbjährlich und außerdem nach jeder Änderung der Anlagen durch eine
Fachkraft inspizieren und die dabei festgestellten Mängel unverzüglich durch eine durch die
VdS Schadenverhütung GmbH oder eine gleichermaßen qualifizierte Zertifizierungsstelle
anerkannte Fachfirma beseitigen zu lassen; als Fachkraft für Brandmeldeanlagen gilt nur, wer
aufgrund seiner Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnis der
einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche
Gefahren erkennen kann;
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b) Anlagen gemäß 16.1 a), 16.1 b) und 16.1 h) der Versicherungsbedingungen zur
Sachversicherung mindestens einmal jährlich durch eine von der VdS Schadenverhütung
GmbH anerkannte Fachfirma oder durch eine von einer gleichermaßen qualifizierten
Zertifizierungsstelle anerkannte Fachfirma warten zu lassen.

c) Anlagen gemäß 16.1 c) der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung mindestens
einmal in jedem Kalenderhalbjahr, Anlagen gemäß 16.1 d) bis 16.1 g) und 16.1 i) der
Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung mindestens einmal in jedem Kalenderjahr
sowie Anlagen gemäß 16.1 b) der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung
mindestens alle drei Jahre durch die Technische Prüfstelle der VdS Schadenverhütung
GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifizierten Prüfstelle prüfen und etwaige Mängel
unverzüglich abzustellen oder beseitigen zu lassen; die Erfüllung dieser Obliegenheiten ist
dem Versicherer durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen.
Bei Anlagen gemäß 16.1 c) der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung, deren
technische Schutzwirkung durch Sachverständige bestimmt worden ist und auf die ein
Nachlass von mindestens 40 Prozent gewährt wird, kann auf die nächstfällige Prüfung
verzichtet werden, wenn aufgrund der beiden unmittelbar vorausgegangenen Prüfungen der
technisch ermittelte Nachlass nicht gekürzt wurde. Dies gilt nicht, wenn Gesetze,
Verordnungen oder behördliche Vorschriften halbjährliche Prüfungen vorschreiben.

(Der Text gilt nur bei Vorhandensein einer Brandschutzanlage.)

17. Konzessionsumwandlung
Die Umwandlung des versicherten Betriebs (Änderung der Konzession) ist nach 4 der
Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung anzeigepflichtig. Die Rechtsfolgen von
Verletzungen der Obliegenheit ergeben sich 4.5 der Versicherungsbedingungen zur
Sachversicherung und 5 des Allgemeinen Teils (AT).
(Der Text gilt nur, wenn die Betriebsart Gaststätte versichert gilt.)

18. Aschenbecherklausel
Zur Aufnahme von Asche und Tabakresten sind doppelwandige Metallbehälter mit selbsttätig
schließendem Deckel zu verwenden. Die Verwendung anderer Behälter ist eine anzeigepflichtige
Gefahrerhöhung nach 4 der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung. Die Rechtsfolgen
von Verletzungen der Obliegenheit ergeben sich aus 4.5 der Versicherungsbedingungen zur
Sachversicherung und 5 des Allgemeinen Teils (AT).
(Der Text gilt nur, wenn in der Inhaltsversicherung die Betriebsart Gaststätte und das Risiko
Einrichtung versichert gilt.)

19. Büchereien
a) Der Versicherungsnehmer hat für den jeweiligen Bestand der versicherten Bücher ein

Gesamtverzeichnis zu führen.
b) Außerdem hat er je ein Verzeichnis der verliehenen und der geliehenen Bücher zu führen.
c) Die Verzeichnisse sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht

gleichzeitig mit den Büchern zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen
können.

d) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 19 a) und 19 b) der
Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung ergeben sich aus 5 des Allgemeinen Teils
(AT).

(Der Text gilt nur, wenn die Betriebsart Bücherei versichert gilt.)

20. Gefahrerhöhung bei Verwendung von vom Versicherer nicht zugelassenen Substraten in
Biogasanlagen

Die Verwendung anderer Substrate als 
- Gülle und Festmist (Kot und/oder Harn von landwirtschaftlichen Nutztieren mit oder ohne

Einstreu)
- Nachwachsende Rohstoffe (NawaRo) (Pflanzen oder Pflanzenbestandteile, die in

landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betrieben anfallen und die
keiner weiteren als der zur Ernte, Konservierung oder Nutzung in der Biomasseanlage
erfolgten Aufbereitung oder Veränderung unterzogen wurden), und

- Schlempe aus landwirtschaftlichen Brennereien stellt eine Gefahrerhöhung nach 4 der
Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung dar und ist dem Versicherer unverzüglich
anzuzeigen.
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Die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Obliegenheit ergeben sich aus 4.5 der
Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung.
(Der Text gilt nur, wenn eine Biogasanlage versichert gilt.)

21. Ereignisdefinition
Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu verstehen, die aus ein und derselben
Ursache innerhalb von 72 Stunden auf allen Grundstücken dieses Vertrags anfallen. Dies gilt nicht
für die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch und Raub sowie
Glasbruch, Kühlgut und Betriebsschließung.

22. Selbstbeteiligung
Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag einschließlich Schadenminderungskosten und
Ersatz für Deckungserweiterungen und sonstige versicherte Kosten wird je Versicherungsfall um
die vereinbarten Selbstbeteiligungen gekürzt.
Treffen innerhalb der rechtlich selbständigen Verträge im Versicherungsfall mehrere
Selbstbeteiligungen zusammen, so findet insgesamt nur die höchste Selbstbeteiligung
Anwendung.

23. Entschädigungsgrenze
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
c) bis zu der vereinbarten Höchstentschädigung 
d) bis zu der Jahreshöchstentschädigung inklusive mitversicherter Kosten und

Deckungserweiterungen; Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen
insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

e) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach 23 a) bis 23 c) der
Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung sind - soweit vereinbart - im Anschluss an
die Unterversicherungsberechnung nach 16.6 der Besonderen Bedingungen zur Gebäude-
und Inhaltsversicherung und 28 der Besonderen Bedingungen zur Ertragsausfallversicherung
und nach Abzug der Selbstbeteiligung nach 22 der Versicherungsbedingungen zur
Sachversicherung anzuwenden.

f) Soweit eine kombinierte Höchstentschädigung bzw. Jahreshöchstentschädigung oder eine
kombinierte Entschädigungsgrenze vereinbart gilt, wird diese auf den gesamten Schaden zur
Sach- und zur Ertragsausfalldeckung angewendet.

24. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Dies
gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen
Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden,
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von
Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
Nicht versichert sind Sachen und Ertragsausfälle, soweit aus einer dafür bestehenden speziellen
Versicherung Entschädigung erlangt werden kann.
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25. Versicherung für fremde Rechnung
25.1 Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse
eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur
dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der
Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

25.2 Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den
Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte
kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

25.3 Kenntnis und Verhalten
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung
sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und
des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten
und die Kenntnis des Versicherten nur dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im Übrigen gilt § 47 VVG.

26. Leistungspflicht gegenüber Teileigentümern
Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Teileigentümern der Versicherer wegen des
Verhaltens einzelner Teileigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf
gegenüber den übrigen Teileigentümern wegen deren Sondereigentums sowie deren
Miteigentumsanteilen nicht berufen. Die übrigen Teileigentümer können verlangen, dass der
Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen Miteigentümern
leistungsfrei ist, soweit diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des
gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird. Der Teileigentümer, in dessen Person der
Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Aufwendungen zu erstatten.

27. Aufwendungsersatz
27.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des
Versicherungsfalls den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für
geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden
Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet
der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgversprechend waren oder
die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den
Aufwendungsersatz nach 27.1 a) und 27.1 b) der Versicherungsbedingungen zur
Sachversicherung entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß Ziffer 27.1 a) der
Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung erforderlichen Betrag auf Verlangen des
Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen,
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind.
Aufwendungen zur Brandbekämpfung gelten ausschließlich im Rahmen der
Feuerlöschkosten nach 15.3 der Besonderen Bedingungen zur Gebäude- und
Inhaltsversicherung mitversichert.

27.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
Für die Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens gilt § 85 VVG.
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28. Übergang von Ersatzansprüchen
28.1 Anspruch des Versicherers

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser
Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei
Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

28.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach
Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den
Versicherer, soweit erforderlich, mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so kann der Versicherer nach Maßgabe
des § 86, Absatz 2, VVG leistungsfrei sein.
Bei Versicherungsfällen bis zu einer Schadenhöhe von insgesamt 20.000 EUR verzichtet der
Versicherer auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit.

28.3 Verzicht auf Ersatzansprüche
a) Der Versicherungsschutz bleibt unberührt, wenn der Versicherungsnehmer vor Eintritt des

Versicherungsfalls auf Ersatzansprüche für einfach fahrlässig herbeigeführte Schäden
verzichtet hat.

b) Der Versicherer verzichtet zusätzlich auf Ersatzansprüche, die sich gegen Gesellschaften
(inklusive deren Repräsentanten oder gesetzliche Vertreter) der Firmengruppe des
Versicherungsnehmers oder Betriebsangehörige des Versicherungsnehmers, die nicht
Repräsentanten sind, richten.
Außerdem verzichtet der Versicherer auf Ersatzansprüche, die sich gegen Gesellschaften
(inklusive deren Repräsentanten oder gesetzliche Vertreter) richten, die im Rahmen einer bei
der R+V Versicherungsgruppe bestehenden Haftpflichtversicherung des
Versicherungsnehmers dieses Vertrags als "Weiterer Versicherungsnehmer" mitversichert
gelten.

c) Vom Regressverzicht sind Ersatzansprüche ausgeschlossen gegen Regressschuldner, die
den Schaden vorsätzlich herbeigeführt oder für ein solches Handeln einzustehen haben oder
die über eine marktübliche Haftpflichtversicherung des Regressschuldners abgedeckt werden
können.

29. Sachverständigenverfahren
29.1 Vereinbarung

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass die Höhe
des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch
gemeinsam vereinbaren.

29.2 Ausdehnung
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum
Versicherungsfall ausgedehnt werden.

29.3 Benennung der Sachverständigen
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren

Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen.
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort
zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der
Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des
Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine
Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis steht.
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c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter 29.3 b) der Versicherungsbedingungen
zur Sachversicherung gilt entsprechend für die Benennung eines Obmanns durch die
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

29.4 Feststellungen der Sachverständigen
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die
Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmanns sind für die Vertragsparteien
verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt
auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie
verzögern.

29.5 Kosten des Verfahrens
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die
Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte.

29.6 Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
nicht berührt.

29.7 Umfang
Den Umfang der Feststellung regeln die Besonderen Bedingungen zur Gebäude-, Inhalts- und
Ertragsausfall/Betriebsschließungsversicherung.

30. Wahrung von Geschäftsgeheimnissen
Die mit der Feststellung eines Schadens beauftragten Organe der Versicherer -
Regulierungsbeauftragte - oder die im Falle des Sachverständigenverfahrens ernannten
Sachverständigen sowie der Obmann sind verpflichtet, zwecks Wahrung von
Geschäftsgeheimnissen in ihren Schadenberechnungen, Regulierungsberichten oder
Sachverständigengutachten die im Schaden betroffenen Positionen nach Bezeichnung, Art,
Menge, Zusammensetzung, Gewicht und Preis nur in der Form kenntlich zu machen, die von dem
Versicherungsnehmer für unbedenklich gehalten wird.

31. Kündigung nach dem Versicherungsfall
31.1 Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertragsparteien den
Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Die Kündigung ist
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung
zulässig.
Dieses Kündigungsrecht gilt für jeden zwischen den Parteien bestehenden Gebäude-, Inhalts-
oder Ertragsausfall-/Betriebsschließungsversicherungsvertrag.

31.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder
zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Schriftform zu kündigen.

31.3 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam.
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32. Wartezeit
a) Der Versicherungsschutz gegen die Gefahren Überschwemmung und Rückstau, Erdbeben

und Tsunami, Erdsenkung und Erdrutsch, Schneedruck und Lawinen sowie Vulkanausbruch
und die Betriebsschließungsversicherung beginnen mit dem Ablauf von zwei Wochen ab
Versicherungsbeginn (Wartezeit). 

b) Sofern eine Ertragsausfall-/Betriebsschließungsversicherung zu den in 32 a) der
Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung genannten Gefahren vereinbart ist, gelten
hierüber nur solche Schäden versichert, deren auslösender Sachschaden nach der
vereinbarten Wartezeit eintritt. 

c) Die Regelungen nach 32 a) und 32 b) der Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung
entfallen, soweit Versicherungsschutz bereits über einen anderen Vertrag bestanden hat und
der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden Vertrag
fortgesetzt wird.

(Der Text gilt nur bei Bestehen einer Versicherung von Schäden durch Überschwemmung und
Rückstau, Erdbeben und Tsunami, Erdsenkung und Erdrutsch, Schneedruck und Lawinen sowie
Vulkanausbruch und Betriebsschließung.)

33. Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
33.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls

a)  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der
Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatz in der
Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des
Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Bei Versicherungsfällen bis zu
einer Schadenhöhe von insgesamt 20.000 EUR verzichtet der Versicherer auf den Einwand
der groben Fahrlässigkeit.

33.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalls
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den
Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von
Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den
Versicherungsnehmer wegen Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

34. Generelle Ausschlüsse
34.1 Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden
durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

34.2 Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden
durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.
Dies gilt nicht für Schäden an versicherten Sachen, die als Folge eines unter die Versicherung
fallenden Schadenereignisses durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt
oder auf einem unmittelbar daran angrenzenden Nachbargrundstück, betriebsbedingt vorhandene
oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere Schäden durch Kontamination und
Aktivierung. Ausgeschlossen bleiben jedoch radioaktive Isotope von Kernreaktoren,
Kernkraftwerken, Lager von Kernbrennstoffen und/oder Kernbrennstoffabfällen sowie
Wiederaufbereitungsanlagen für Kernbrennstoffe.
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34.3 Generelle Ausschlüsse im Ausland ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
a) Ungeachtet etwaiger abweichender Bestimmungen gelten Schäden durch Terrorakte sowie

Kosten jeder Art im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen.
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung
politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder
Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf
eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

b) Schäden in Belgien und den Niederlanden durch Flut und Überschwemmung.
c) Schäden durch Erdbeben und Tsunami in Griechenland, Japan, Taiwan, Kalifornien (USA),

Mexiko, Portugal, Italien sowie der Türkei.
34.4 Nationale Gesetzgebung

In Ergänzung zu den Ausschlussbestimmungen des Vertrags gelten Ansprüche, die auf
nationalen Gesetzgebungen des Auslands beruhen, ausgeschlossen, insbesondere
a)  Ansprüche, die sich aus der Deckungsverpflichtung im Rahmen von "Catastrophes

Naturelles" in Frankreich ergeben würden,
b) Ansprüche für Schäden, die ein Ereignis verursacht, das zur Erklärung des nationalen

Notstands in Spanien führt: "Calamidad National",
c) Ansprüche, die sich aus der gesetzlichen Deckungsverpflichtung für Rettungskosten in

Belgien und Italien ergeben würden,
d) Ansprüche, die sich aus der Verordnung über die Elementarschaden-Versicherung in der

Schweiz vom 18.11.1992 oder einer entsprechenden Nachfolgeregelung ergeben würden,
e) Ansprüche, die sich in Norwegen aus dem Gesetz über die Elementarschadenversicherung

vom 16.06.1989 (ACT NO. 70, Act on Natural Damage Insurance) oder aus entsprechenden
Nachfolgeregelungen ergeben.

34.5 Zusätzliche Ausschlüsse im Ausland
Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen sind nicht versicherte Gefahren und Schäden
a) Schäden, die durch das "Consorcio de Compensación de Seguros" in Spanien gedeckt sind,
b) Schäden durch Innere Unruhen in Nordirland.

34.6 Ausschluss von politischen Gefahren im Ausland
a) Schäden in Südafrika, den Homelands und Namibia, die aus Gefahren resultieren, welche

über die "South African Special Risks Insurance Association" (SASRIA) oder die "Namibian
Special Risks Insurance Association (NASRIA) versicherbar sind,

b) Schäden in den Homelands und Namibia, die durch politisch motivierte Anschläge im Sinne
der lokalen Begriffsdefinition von "Political Riot" verursacht werden.

35. Steuer bei Auslandsrisiken
Soweit Risiken im Ausland versichert sind, wird der Versicherungsnehmer die zur Kürzung der
deutschen Versicherungsteuer und erforderlichenfalls zur Berechnung und Abführung der
ausländischen Versicherungsteuer relevanten Informationen und Schätzungen für jede
Beitragsberechnung zur Verfügung stellen.
Werden von der Steuerbehörde die Berechnungsgrundlagen angezweifelt oder steuerrechtlich
abweichend bewertet und deshalb der Versicherer für die Abführung der Versicherungsteuer oder
ähnlichen Abgaben in Anspruch genommen, stellt der Versicherungsnehmer die
Berechnungsgrundlagen zur Verfügung und erstattet dem Versicherer eventuell
nachzuentrichtende Versicherungsteuer oder sonstige Abgaben.

37. - entfällt -

38. Beitragsanpassung
38.1 Beitragsberechnung

Der Tarifbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation der Versicherungssumme mit dem jeweiligen
Beitragssatz für die einzelne Risikoart einschließlich jeweils erforderlicher Zuschläge für
besondere Gefahrenverhältnisse. Für individuelle Einschlüsse erhöht sich entweder der
Beitragssatz oder es werden feste Beitragszuschläge erhoben.
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38.2 Anpassung des Beitrags an die Schaden- und Kostenentwicklung
a) Der jeweilige Beitragssatz ist kalkuliert unter Berücksichtigung des erwarteten

Schadenbedarfs der Risikoart, der Kosten für Vertrieb, Verwaltung, Rückversicherung, des
Gewinnansatzes sowie der Feuerschutzsteuer sofern diese anfällt. Der erwartete
Schadenbedarf wird unter anderem unter Berücksichtigung von Statistiken ermittelt, die nur in
mehrjährigen Abständen zur Verfügung stehen. Dabei können auch statistische Erkenntnisse
des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) berücksichtigt
werden. Der bei Antragstellung geltende Tarif basiert daher auf dem zu diesem Zeitpunkt
aktuellen Zahlenmaterial.

b) Der Versicherer ist berechtigt und verpflichtet, den Beitragssatz für bestehende Verträge
mindestens alle fünf Jahre neu zu kalkulieren.
Bei der Neukalkulation werden die Versicherungen im Rahmen dieser Versicherung, die nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen einen gleichartigen Risikoverlauf erwarten
lassen, zusammengefasst. Für die Neukalkulation werden außer der bisherigen Schaden-
und Kostenentwicklung einer ausreichend großen Anzahl gleichartiger Risiken auch die
voraussichtliche künftige Schaden- und Kostenentwicklung sowie Änderungen der
Feuerschutzsteuer berücksichtigt. Dabei werden die anerkannten Grundsätze der
Versicherungstechnik und -mathematik beachtet.
Eine eventuelle Erhöhung des Gewinnansatzes bleibt außer Betracht.
Die sich auf Grund der Neukalkulation ergebenden Beitragsänderungen gelten mit Wirkung
ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode für bestehende Verträge. 
Die Beiträge nach dem neu kalkulierten Tarif für bestehende Verträge dürfen nicht höher sein
als die Beiträge nach den Tarifen für neu abzuschließende Verträge mit entsprechenden
Angaben für die Beitragsermittlung, Deckungsumfang und Versicherungsbedingungen. 
Ergibt die Kalkulation einen niedrigeren Tarifbetrag, ist der Versicherer verpflichtet, den
Versicherungsbeitrag mit Wirkung vom Beginn der nächsten Versicherungsperiode an auf die
Höhe des neuen Tarifbeitrags zu senken.
Individuell vereinbarte Zuschläge oder Nachlässe bleiben von der Neukalkulation unberührt.

38.3 Wirksamkeit
Beitragserhöhungen, die sich aus der Neukalkulation ergeben, werden spätestens einen Monat
vor Beginn der nächsten Versicherungsperiode mitgeteilt.
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung der Beitragserhöhung des Versicherers mit sofortiger Wirkung - frühestens jedoch
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beitragserhöhung - kündigen oder wahlweise die
Umstellung des Vertrags auf Neugeschäftstarif und -bedingungen verlangen.
Über das Kündigungs- und Wahlrecht wird in der Mitteilung zur Beitragserhöhung ebenfalls
informiert.
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